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II- 1'161 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlI.I. Gesetzgebur...gsperioJ'.! 

DER BUNDESMINISTER 
FÜR UNTERRICHT UND KUNST Wie~., am1S .August 1972 

ZI.010.189-Parl./72 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 ~v i e n 

6Qc) IA,B, 
.1& ~ =!. 

ZU 5-S-973. 
Präs. iJJü_~j!.!lJ!h, ,,1S72 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr G S59/J-NR/72, die die Abgeordneten Peter 

und Genossen arn S.Juli 1972 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Es ist richtig, daß der "Erziehungs­

bogen" als Teil des Sch~lerbeschreibungsbo~ens ur­

sprünglich ausschließlich für den internen Schulge­

brauch geschaffen ,V'orden ist,' u. zw. vor allem Z.ur Ver­

besseruag der pädagogiscl1-psychologischen Maßnüiune"1 

in der Erziehungssituation der allgemeinbildenden Pflicht­

schulen. Vo~ Standpunkt der Unterrichtsverwaltung besteht 

daher kej.n vordringliches Interesse daran t diesen Be­

schreibungsbogen aufzubewahren .. oder einern anderen Ver­

wendungszweck zuzuführen. Die im Laufe der verqangenen 

Jahre mehrmals erwogene Vernichtung des Erziehungsbogens 

nach Abschluß der allge~einen Schulpflicht eines Kindes 

unterblieb jedoch wegen der möglichen Einbeziehung in 

die pädagogische ,Tatsachenforschung (Verwendun~ für Haus­

arbeiten, Seminararbeiten, Dissertationen). Wie sich ge­

zeigt hat, i.st eine derartige Verwendung jedoch kaum zu­

stande gekommen, da die ~intragungen in der gegenwärtigen 

Form (freie Beschreibung) nur sehr beschränkt. ve!:'t'lendbar 

sind. 
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Es darf also nochmals festgestell t ,,,erden, 

daß das BundesmiL:!..sterium für Ui1tercicht und Kunst. einer 

Vernichtung der Erziehungsbögen nach Abschluß der Pflicht­

schulzeit einez Kindes zustil~en würde, eine endgültige 

Entscheidung da::iibE'1.' soll jedoch erst nach einem ab­

schließenden Gespräch mit 7ertretern des Bundesmin~steriums 

für Justiz fallen. 

Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß 

bereits die 3etrauung einer Arbeitsgruppe in Aussicht 

genommen wucde, deren Aufgabe es sein soll, eine Neufassung 

des Erziehungsbogens zuerarb2iten. 
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